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 Wien, am 18. Juli 2014 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0244-IM/a/2014 
 
 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 1542/J betreffend 

""medizinische" Fußpflege", welche die Abgeordneten Bernhard Themessl, Kolleginnen 

und Kollegen am 22. Mai 2014 an mich richteten, stelle ich fest: 

 

 

Antwort zu den Punkten 1 bis 7 der Anfrage: 

 

Für die gewerbsmäßige Ausübung der Tätigkeit der Fußpflege bedarf es einer        

Gewerbeberechtigung zur Ausübung des reglementierten Gewerbes der Fußpflege 

gemäß § 94 Z 23 GewO 1994. Sofern ein Gewerbetreibender, der über eine Gewerbe-

berechtigung zur Ausübung des reglementierten Gewerbes der Fußpflege verfügt, bei 

der äußeren Bezeichnung seiner Betriebsstätte die Wortfolge "medizinischer Fuß-

pfleger" verwendet, ist daraus - zumal hierdurch nicht in den Vorbehaltsbereich     

anderer Gewerbe eingegriffen wird - keine Übertretung gewerberechtlicher Vor-

schriften zu erkennen. 

 

Was jedoch die Verwendung des Zusatzes "medizinisch" aus Sicht der Ausübung der 

Heilkunde betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass die Heilkunde aus dem Anwendungs-

bereich der Gewerbeordnung ausgenommen ist. Die Beurteilung der Sachlage unter 

diesem Gesichtspunkt fällt in die Zuständigkeit des Bundesministeriums für Gesund-

heit.  
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Antwort zu den Punkten 8 und 9 der Anfrage: 

 

Sofern die ergänzende Berufsbezeichnung "medizinisch" für einen österreichischen 

Fußpflegebetrieb aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nicht zulässig wäre, kann ge-

gen diesen bei Annahme eines Rechtsbruchs gemäß § 1 iVm § 14 UWG ein Antrag auf 

Unterlassung und bei Verschulden auf Schadenersatz beim zuständigen Handelsge-

richt eingebracht werden. 

 

Klagelegitimiert hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs bei Rechtsbruch sind Unter-

nehmer, die Leistungen gleicher oder verwandter Art in den geschäftlichen Verkehr 

bringen (Mitbewerber), Vereinigungen zur Förderung wirtschaftlicher Interessen von 

Unternehmern, soweit diese Vereinigungen Interessen vertreten, die durch die Hand-

lung berührt werden, die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte, die Wirtschafts-

kammer Österreich, die Landwirtschaftskammer Österreichs, der Österreichische Ge-

werkschaftsbund sowie die Bundeswettbewerbsbehörde. 

 

 

 

 

BM Dr. Reinhold Mitterlehner
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